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Beschlussvorschlag: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt dem zwischen dem Haus-, Wohnungs- und Grund-
eigentümer-Bezirksverband e.V. und dem Mieterverein Kreis Unna e.V. ausgehandelten 
Entwurf eines neuen Mietspiegels – Stand: 01.09.2000 – zu und beauftragt die Verwaltung 
mit dessen Unterzeichnung und Bekanntmachung. 
 
 
 
Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung): 
 
Gem. § 2 Abs. 5 des Gesetzes zur Regelung der Miethöhe vom 18.12.1974 – BGBl. I 
S. 3603 – in der z. Z. gültigen Fassung – sollen die Mietspiegel im Abstand von 2 Jahren 
der Marktentwicklung angepasst werden. 
 
Der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer-Bezirksverband e.V. und der Mieterverein 
Kreis Unna e.V. haben sich in der Verhandlung vom 07.07.2000 darüber verständigt, mit 
Wirkung vom 01.09.2000 einen neuen Mietspiegel aufzustellen. 
 
Die im bisher gültigen Mietspiegel enthaltene Ausstattungsrubrik „ohne Bad und ohne 
Heizung“ wurde im neuen Mietspiegel nicht mehr aufgeführt, da nach den von den v.g. 
Vereinen angestellten Erhebungen derartige Wohnungen im Stadtgebiet Kamen nicht 
mehr vorhanden sind. 
Bei den Wohnungsausstattungen mit Bad oder mit Heizung ergeben sich durch den 
neuen Mietspiegel bei den Baujahren bis 1918, 1919 – 1948 und 1949 – 1965 Mietwert-
Erhöhungen zwischen 0,30 DM/qm bis 0,45 DM/qm. 
Für die Wohnungsausstattungen mit Bad und mit Heizung ergeben sich bei den Baujahren 
bis 1918, 1919 – 1948, 1949 – 1965, 1966 – 1971, 1972 – 1979 und 1980 – 1989 und ab 
1990 Mietwert-Erhöhungen zwischen 0,25 DM/qm bis 0,65 DM/qm. 
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Der beigefügte Entwurf des neuen Mietspiegels enthält die zwischen den v.g. Vereinen zum 
01.09.2000 vereinbarten neuen Mietwerte. 
Die bisher gültigen Mietwerte wurden im v.g. Entwurf eingeklammert aufgeführt. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, dem zwischen den v.g. Vereinen ausgehandelten Entwurf des 
neuen Mietspiegels seitens des Haupt- und Finanzausschusses zuzustimmen. 
 
Um Beratung und Beschlussfassung wird gebeten. 
 



1 

 
 



2 

 
 


